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Ist-Prozess „Z-Feu Antragsverfahren“ LRA Lörrach (I)

ERSTINFORMATION
Gemeinden ruft an 

(Rechnungsamts-leiter 
oder BM) und stellen 

Fragen

Wo gibt’s den Antrag?

Wie geht das Verfahren?

Wann ist mit Entscheidung 

zu rechnen

Wie lange dauert?

Gemeinde füllt 
Antrag aus

vollständig

Antrag geht im 
LRA ein

Antrag geht an 
SGL

Weiterleitung an 
SB 

Sichtung ob 
vollständig

Ausfüllen des 
(internen) 

Bearbeitungsbogens 
(gelbes Formular)

Ja

Anforderung 
fehlender 

Unterlagen bei 
Gemeinde

nein

Erstellung der Anforderung 
nach Stellungnahme KBM 

(Musterschreiben)

Weiterleitung an 
KBM (inkl. aller 

Unterlagen)

KBM prüft 
Anspruch

Überprüfung der 
Angaben und 

Berechnungen

Stimmen Fahrzeugspezifika, Höhe des 

Zuschuss für Fahrgestellaufbau und -

beladung, Anzahl Stellplätze bei 

Feuerwehtrhäusern

Stellungnahme geht 
wieder an Kr. Kizler 

(Bearbeitungszeit früher 
2-3 Tage) 

Anspruch 
vorhanden?

KBA legt fest, ob das 
Vorhaben dringlich ist 
oder nicht. Wenn ja, 
wird es vorgezogen

Eintrag des 
Eingangs in die 

Liste

Priorisierung der Anträge erfolgt 

durch KBM (nach 

feuerwehrtechnischen und taktischen 

Gesichtspunkten)

Inhalt Liste: Gemeinde, Art des 

Fz, Höhe Kosten, beantragte 

Zuwendung, Datum (in der Liste 

sind alle Anträge seit 2005 

eingetragen

Vorlage der 
Prioritätenlisten 
beim RP (zum 

31.03.

Ja

Weiterleitung an 
Gemeinde und 
Begründung.

NeinEnde

Stimmen Fahrzeugspezifika, 
Höhe des Zuschuss für 
Fahrgestellaufbau und -

beladung, Anzahl Stellplätze 
bei Feuerwehtrhäusern

Daten valide?ja

Anforderung 
fehlender 

Unterlagen bei 
Gemeinde

nein

KBM erstellt 
Stellungnahme 
(gesondertes 

Formular)

Prüfung und 
Auswertung der 
Stellungnahme

Erfassung in der 
Prioritätenlisten

Es gibt Gemeinden die Anspruch auf 

Ausgleichsstock haben (zusätzliche Fördermittel), 

diese Anträgen müssen direkt ans RP gesendet 

werden

RP entscheidet, wer 
Fördermittel erhält 

und in welcher Höhe 


